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BETREFF 6. Tätigkeitsbericht [#31865]
HIER Ihr IFG-Antrag vom 13. Juli 2018Ihr IFG-Antrag vom 13. Juli 2018

Sehr geehrter Herr Lago,

mit E-Mail vom 13. Juli 2018 haben Sie über die Plattform fragdenstaat.de einen IFG-
Antrag  an  die  Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit 
gerichtet. Hierin beantragen Sie folgendes:

„Ich  bitte  um  Zusendung  der  Abstimmungsunterlagen  mit  den  Behörden  des 
Bundes  und  sonstigen  betroffenen  Stellen  im  Rahmen  der  Erstellung  und 
Übergabe des 6. Tätigkeitsberichts Ihrer Behörde (siehe 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2018/07_Taetigkeits
bericht_Informationsfreiheit.html)    Hierbei  bin  ich  insbesondere an den  Unter-
lagen  zu  Kapitel  3.1.1,  3.2  und  4  interessiert.  Hinsichtlich  Kapitel  4  bitte  ich 
auch solche Unterlagen aufzunehmen wo sich Behörden gegen die Aufnahme 
von  Einzelfällen  in  den  Tätigkeitsbericht  ausgesprochen  haben  und  Ihre  Be-
hörde diesem gefolgt ist.“ 

Für die ordnungsgemäße Bekanntgabe eines Bescheides zu einem IFG-Antrag ist 
die Mitteilung des (Klar-)Namens und der Postanschrift des Antragstellers 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei
allen Antwortschreiben unbedingt an.

Herrn
Ricardo Lago
- nur per E-Mail -
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erforderlich, sofern der Bescheid eine belastende Rechtswirkung wie z.B. eine 

Gebührenfestsetzung oder eine (Teil-)Ablehnung begründet.   

Ohne diese Angaben ist eine weitere Bearbeitung nicht möglich. Für Übermittlung bis 

zum 23. August 2018 wäre ich Ihnen daher dankbar.    

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Faßbender 
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